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Kreis Lippe 
 
48 Ersatzbestimmung von Vertretern gemäß §45 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
 
Herr Wolfgang Brehm, Freie Wähler, hat gemäß § 37 
KWahlG mit Ablauf des 31. Januar 2011 auf seinen Sitz im 
Kreistag verzichtet.  
 
Nach § 45 KWahlG stelle ich hiermit fest, dass Herr Wolf-
gang Schnabel als Nachfolger für Herrn Brehm mit Wirkung 
vom 09. Februar 2011 in den Kreistag des Kreises Lippe 
gewählt ist. 
 
Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felix-Fechenbach-Str. 5 

32756 Detmold 
-Zimmer 498- 

 
 
Detmold, den 09. Februar 2011 
 
 
Der Wahlleiter für die Wahl der Vertretung 
und des Landrats des Kreises Lippe 
In Vertretung 
Nolting 
Stellvertr. Wahlleiterin 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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49 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

der Alten Hansestadt Lemgo und der Gemein-
de Augustdorf über die Wahrnehmung von 
Aufgaben nach der Beihilfenverordnung NRW 

 
Die Alte Hansestadt Lemgo und die Gemeinde Augustdorf 
schließen gemäß § 23 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. 
S. 298, 326), folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung: 
 
§ 1 Gegenstand des Vertrages 
 
(1) Die Alte Hansestadt Lemgo übernimmt für die Ge-

meinde Augustdorf im Rahmen einer mandatierenden 
Aufgabenübertragung nach § 23 Abs. 1, 2 Alt., Abs. 2 
Satz 2 GkG die ihr nach der Beihilfeverordnung des 
Landes NRW obliegenden Aufgaben der Beihilfebear-
beitung für die Bediensteten und Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger der Gemeinde 
Augustdorf einschließlich der Zahlbarmachung von 
Beihilfen gegen Erstattung der anfallenden Kosten. 1 

 
(2) Die Rechte und Pflichten der Gemeinde Augustdorf als 

Trägerin der Aufgabe bleiben unberührt. 
 
§ 2 Aufgaben der Alten Hansestadt Lemgo 
 
Die Beihilfebearbeitung durch die Alte Hansestadt Lemgo 
umfasst folgende Aufgaben: 
 

• Berechnung und Auszahlung der Beihilfe 
• Beratung von Beihilfeberechtigten und ihren An-

gehörigen. 
• Informationen über Änderungen im Beihilferecht 
• Prüfung von Heil- und Kostenplänen und Erteilung 

von Kostenübernahmeerklärungen für kieferortho-
pädische Behandlungen und Zahnersatzbehand-
lungen 

• Erteilung von Kostenübernahmeerklärungen für 
spezielle Heilbehandlungen 

• Vorherige Anerkennung der Beihilfefähigkeit  
o bei stationären und ambulanten Rehabili-

tationsmaßnahmen, 
o bei ambulanten Kurmaßnahmen 
o bei Müttergenesungskuren bzw. Mut-

ter/Vater-Kind Kuren 
o bei ambulanten psychotherapeutischen 

Behandlungen 
o von nicht in der Beihilfeverordnung ge-

nannten Hilfsmitteln 
• Gewährung von Abschlagszahlungen 
• Festsetzung von Rentenversicherungsbeiträgen 

für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen und 
Auszahlungen an den jeweiligen Rentenversiche-
rungsträger 

                                                           
1
 Die Gemeinde Augustdorf bleibt Trägerin der Aufgabe, 

die Stadt Lemgo übernimmt in Vertretung die Aufgaben-

durchführung und führt im Namen der Gemeinde August-

dorf unter dem Kopfbogen der Stadt Lemgo diese aus. Im 

Falle einer Klage ist damit die Gemeinde Augustdorf 

Adressatin der Klage. (Mandat = Aufgabenausführung, 

keine echte Delegation = keine Aufgabenzuständigkeit für 

Lemgo) 

 
• Ausstellen von Bescheinigungen über die Beihil-

feberechtigung 
• Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes in Aus-

nahmefällen 
• Rückforderung von überhöhten Beihilfezahlungen 

ausgnommen der gerichtlichen Geltendmachung 
• Regress gegen Schädiger bei unfallbedingten 

Beihilfeaufwendungen ausgenommen der gericht-
lichen Geltendmachung 

• Vollständige Bearbeitung von Widersprüchen und 
Beratung bei Klageverfahren 

 
§ 3 Verfahren 
 
(1) Die Abrechnung der Beihilfen erfolgt unter Anwendung 

einer automatisierten Datenverarbeitung (zurzeit MS 
Office). 

 
(2) Die Beihilfeanträge können von den Beihilfeberechtig-

ten direkt an die Stadt Lemgo oder über die Gemeinde 
Augustdorf und von dort per Sammelpost an die Stadt 
Lemgo geschickt werden. Eine elektronische Antrag-
stellung kann nur nach Maßgabe des § 4 Abs. 7 ab-
gewickelt werden. Die Beihilfeberechtigten sollen ihre 
Anträge nach Möglichkeit auf elektronischem Wege 
übermitteln. 

 
(3) Die Berechnung und Auszahlung der Beihilfen erfolgt 

durch qualifizierte Sachbearbeitung im Regelfall inner-
halb von 10 Tagen. Nur in begründeten Ausnahmefäl-
len kommt eine längere Bearbeitungszeit in Betracht. 
Die Auszahlung der festgesetzten Beihilfen erfolgt ü-
ber das Konto der Alten Hansestadt Lemgo unmittel-
bar an die Beihilfeberechtigten. 

 
(4) Die Beihilfebescheide werden nach Möglichkeit durch 

Sammelpost zwischen der Stadt Lemgo und Gemein-
de Augustdorf übermittelt. Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger erhalten die Beschei-
de direkt aus Lemgo an ihre Privatanschrift.  

 
(5) Die Gemeinde Augustdorf erhält vor dem Absenden 

eines ablehnenden Widerspruchsbescheides diesen 
zur Kenntnisnahme übersandt und soll innerhalb von 
10 Werktagen hierzu Stellung nehmen. 

 
§ 4 Auskunfts- und Mitteilungspflich-
ten/Haftung/Datenschutz 
 
(1) Die Gemeinde Augustdorf teilt der Beihilfestelle der 

Alten Hansestadt Lemgo alle beihilfeberechtigten Per-
sonen mit einem Personenstammblatt mit. Eine Über-
nahme der Beihilfeakten durch die Alte Hansestadt 
Lemgo erfolgt nicht. Anhand der übermittelten Unterla-
gen erfolgt eine Erfassung der Daten im EDV-System 
der Alten Hansestadt Lemgo. 

 
(2) Die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben liegt 

bei der Gemeinde Augustdorf. Die Alte Hansestadt 
Lemgo übernimmt keine Haftung für Schäden, die da-
durch entstehen, dass die von der Gemeinde August-
dorf übermittelten Daten falsch oder unvollständig wa-
ren. 
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(3) Änderungen in Bezug auf den in Abs. 1 genannten 

Personenkreis sind der Alten Hansestadt Lemgo un-
verzüglich mitzuteilen. Die Mitteilungen können nach 
Maßgabe des Absatzes 7 auch elektronisch erfolgen. 
Änderungen in den persönlichen Daten sind von den 
Beihilfeberechtigten selbst in den entsprechenden An-
tragsformularen mitzuteilen. 

 
(4) Die Alte Hansestadt Lemgo haftet für Schäden, die der 

Gemeinde Augustdorf durch Nicht- bzw. Schlechtleis-
tung entstehen, nur in Fällen von Vorsatz oder Fahr-
lässigkeit. 

  
(5) Die Alte Hansestadt Lemgo speichert personenbezo-

gene Daten nur so lange wie dies für die Aufgaben-
wahrnehmung erforderlich ist. Die Weitergabe der Da-
ten an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen. 

 
(6) Der Datenschutzbeauftragte der Gemeinde Augustdorf 

hat das Recht, die Einhaltung des Datenschutzes bei 
der Beihilfebearbeitung der Alten Hansestadt Lemgo 
zu kontrollieren.  

 
(7) Eine elektronische Kommunikation per Email ist zuläs-

sig, soweit die Gemeinde Augustdorf und die Alte 
Hansestadt Lemgo diese Kommunikation über das 
Kommunale Rechenzentrum abwickeln. In anderen 
Fällen ist der Einsatz einer Verschlüsselungstechnik 
erforderlich. Der Absender der Email ist für die Einhal-
tung verantwortlich.  

 
(8) Die Örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde Au-

gustdorf hat das Recht, Prüfungen bei der Beihilfebe-
arbeitung der Alten Hansestadt Lemgo für alle beihil-
feberechtigten Personen der Gemeinde Augustdorf 
vorzunehmen.  

 
§ 5 Finanzierung 
 
(1) Zum Liquiditätsausgleich für die Auszahlungen der 

Beihilfen überweist die Gemeinde Augustdorf monat-
lich im Voraus einen Abschlag an die Alte Hansestadt 
Lemgo. Maßstab für die Höhe des Abschlages sind die 
bis zum Ende des Vorjahres durchschnittlich pro Mo-
nat ausgezahlten Beihilfebeträge an die Beihilfebe-
rechtigten der Gemeinde Augustdorf.  

 
(2) Zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. erfolgt ein Ab-

gleich der geleisteten Vorauszahlungen mit den tat-
sächlich ausgezahlten Beihilfen. Der Differenzbetrag 
ist von der jeweils erstattungspflichtigen Behörde aus-
zuzahlen. 

 
(3) Soweit im Einzelfall besondere Abweichungen hin-

sichtlich der geleisteten Vorauszahlungen mit den tat-
sächlich ausgezahlten Beihilfen vorliegen, soll unan-
hängig von den o.g. Terminen ein Ausgleich herbeige-
führt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 6 Kostenerstattung 
 
(1) Zur Deckung der Personal-, Sach- und Verwaltungs-

gemeinkosten, die der Alten Hansestadt Lemgo für die 
Durchführung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 entste-
hen, verpflichtet sich die Gemeinde Augustdorf, einen 
pauschalen Kostenanteil (Fallkostenpauschale) pro 
beschiedenem Beihilfeantrag zu zahlen. Die Kosten-
pauschale beträgt 25,- EUR. Damit sind alle im Zu-
sammenhang mit dem Beihilfeantrag stehenden Ne-
benleistungen der Alten Hansestadt Lemgo (z.B. Ab-
schlagszahlungen auf Beihilfen, Erteilung von Kosten-
übernahmeerklärungen) mit Ausnahme der in  Abs. 3 
genannten Auslagen abgegolten.  

 
(2) Die Pauschbeträge werden zu den unter § 5 Abs. 2 

genannten Terminen abgerechnet. Dazu und zur 
Transparenz des Verfahrens nach § 3 erhält die Ge-
meinde Augustdorf jeweils eine Aufstellung über die 
bearbeiteten Beihilfefälle mit den Merkmalen: Name 
des Beihilfeberechtigten, Eingangsdatum des Antrags, 
Bescheiddatum, Auszahlungsbetrag. 

 
(3) Die Gemeinde Augustdorf erstattet der Alten Hanse-

stadt Lemgo die im Zusammenhang mit der Beihilfe-
gewährung entstandenen Auslagen, zum Beispiel für 
die Inanspruchnahme des Amtsarztes oder von Gut-
achtern. 

 
§ 7 Inkrafttreten / Vereinbarungszeitraum 
 
(1) Diese Vereinbarung tritt am 01. April 2011 in Kraft. 
 
(2) Diese Vereinbarung wird zunächst für ein Jahr abge-

schlossen und verlängert sich automatisch unbefristet, 
sofern nicht eine Vertragspartnerin mit dreimonatiger 
Vorlauffrist zum Ende des Probejahres die Vereinba-
rung kündigt. Die Alte Hansestadt Lemgo übernimmt in 
diesem Falle die Beihilfebearbeitung bis zur Übernah-
me durch einen anderen Beihilfeträger. 

 
§ 8 Kündigung 
 
(1) Die Vereinbarung ist nach Ablauf des ersten Probejah-

res gemäß § 7 von beiden Seiten zum Schluss eines 
Kalenderjahres mit sechsmonatiger Kündigungsfrist, d. 
h. jeweils bis zum 30. Juni eines Jahres eingehender 
schriftlicher Erklärung, kündbar. 

 
(2) Die Vereinbarung kann aus einem wichtigen Grund 

jederzeit, auch während der Laufzeit, schriftlich ge-
kündigt werden. 

 
(3) Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund hat die 

Partei, die Anlass zu der Kündigung gegeben hat, der 
anderen Partei den ihr durch die Kündigung entstan-
denen und nachgewiesenen Schaden zu ersetzen. 

 
(4) Können sich die Parteien trotz eingehender Verhand-

lungen über eine Vertragsanpassung oder die Wirk-
samkeit einer Kündigung, die von einer der Vertrags-
partnerinnen z. B. aus wirtschaftlichen oder sonstigen 
erheblichen Gründen für erforderlich gehalten wird, 
nicht verständigen, so ist gemäß GkG die Aufsichtsbe-
hörde zur Schlichtung anzurufen. 
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§ 9 Salvatorische Klausel 
 
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Ver-

einbarung unwirksam sein oder im Nachhinein für un-
wirksam erklärt werden oder undurchführbar sein oder 
sollte sich in der Vereinbarung eine Lücke herausstel-
len, so soll dadurch die Wirksamkeit der Vereinbarung 
im Übrigen nicht berührt werden. Beide Parteien neh-
men dann unverzüglich Verhandlungen auf, um eine 
neue Regelung zu vereinbaren, die der unwirksamen 
Bestimmung in ihrem Regelungsgehalt möglichst nahe 
kommt. 

 
(2) Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung be-

dürfen der Schriftform und müssen als solche aus-
drücklich gekennzeichnet sein. 

 
Lemgo, 11.01.2011  Augustdorf, 

20.01.2011 
 

 
gez. 

 
i.V. gez. 

 
gez. 

 
gez. 

Dr. Reiner Auster-
mann 

Dirk Tolkemitt Dr. Andreas J. Wulf Theodor Boen-
ke 

(Bürgermeister) (1. Beigeordneter) (Bürgermeister) (Allg. Vertre-
ter) 
 
 

Genehmigung 
Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
der Alten Hansestadt Lemgo und der Gemeinde Augustdorf 
über die Wahrnehmung von Aufgaben nach der Beihilfen-
verordnung NRW wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 
i.V.m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 298, 
326), aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Az.: 9.2-15 12 40-31 
Detmold, 14.02.2011 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
Harte 
 
Bekanntmachung 
Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung vom heutigen Tage 
werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Az.: 9.2-15 12 40-31 
Detmold, 14.02.2011 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
 
Harte 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 

 
50 2. Satzung vom 14.02.2011 zur Änderung der 

Satzung der Jagdgenossenschaft des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks Ehrsen-Breden vom 
24.04.1989 

 
Die 2. Satzung vom 14.02.2011 zur Änderung der Satzung 
der Jagdgenossenschaft des gemein- schaftlichen Jagdbe-
zirks Ehrsen-Breden vom 24.04.1989 einschließlich der Ge-
nehmigungsverfügung des Landrates als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde vom 15.02.2011 liegt in der Zeit vom 
02. bis 16.03.2011 im Rathaus der Stadt Bad Salzuflen, 
Bürgerberatung, Zimmer E 31, Rudolf-Brandes-Allee 19, 
32105 Bad Salzuflen, öffentlich aus. 
 
Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Jagdgenos-
senschaft des gemeinschaftlichen Jagd- bezirks Ehrsen-
Breden wird mit der Bekanntmachung ihrer Genehmigung 
und des Ortes und der Zeit der Auslegung rechtsverbind-
lich. 
 
Detmold, 15.02.2011 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat  
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
Im Auftrag 
 
 
Wenke 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
51 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 

20.12.2010 zur Übernahme von Telefonservi-
ces der Stadt Bad Salzuflen durch die Stadt 
Bielefeld 

 
Die Bezirksregierung Detmold hat die o.g. Vereinbarung 
genehmigt und am 31.01.2011 im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Detmold öffentlich bekannt gemacht. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit hin. 
 
Bad Salzuflen, den 07.02.2011 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Wirtschaftsservice 
im Auftrag 
 
 
gez. Brinkmann 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 
 
 
52 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0159 B 

„Am Markt“, Ortsteil Bad Salzuflen; Satzungs-
beschluss und Inkrafttreten 

 
Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen vom 

02.02.2011 
 
Satzungsbeschluss: 
 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0159 B 
"Am Markt", Ortsteil Bad Salzuflen in der Fassung 
vom 10.01.2011 wird gemäß §§ 2 und 10 Baugesetz-
buch in Verbindung mit §13a (BauGB) und der §§ 7 
und 41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) als Satzung beschlossen. 
Die zugehörige Begründung in der Fassung vom 
10.01.2011 wird ebenfalls beschlossen. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Lage und Umfang der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 0159 B „Am Markt“, Ortsteil Bad Salzuflen sind aus 
dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten Planaus-
schnitt ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 0159 B „Am Markt“ in Kraft. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0159 B „Am 
Markt“ wird mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 S. 2 
BauGB im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt im 
Rathaus der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-
Allee 19, 6. Obergeschoss, Zimmer 6.2, während der all-
gemeinen Dienststunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 
 
 

 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Bad Salzuflen geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind.  
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlö-
schen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Bad Salzuflen 
beantragt. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen eine Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den 03.02.2011 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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53 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter (§ 35 Abs. 6 Meldegesetz NRW - MG NRW) 

 
Die Stadt Bad Salzuflen als Meldebehörde ist gemäß § 35 
des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Meldegesetz NRW  -  MG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. September 1997 (GV. NRW S. 
332), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
05.04.2005 (GV.NRW S. 263), berechtigt, 
 
• Auskunft über Namen und Anschriften von Wahlberech-

tigen an Parteien und Wähler gruppen im Zusammen-
hang mit Parlaments- und Kommunalwahlen innerhalb 
von 6 Mo- naten vor einer Wahl zu erteilen 

 
• Auskünfte im Zusammenhang mit Volksbegehren, 

Volksentscheiden und Bürgerentscheiden an An-
tragsteller und Parteien zu erteilen 

• Auskünfte an private Dritte über das Internet  
 

Sie haben das Recht, der Weitergabe Ihrer Daten zu 
widersprechen. 
 
Bitte geben Sie in Ihrem Widerspruch an, welche der oben 
aufgeführten Datenübermittlungen Sie nicht wünschen.  
 
Einwilligung zur Datenübermittlung über Alters- und Eheju-
biläen ( § 35 Abs. 3 MG NRW) und Aufnahme in ein Ad-
ressbuch ( § 35 Abs. 4 MG NRW) 
 
Die Weitergabe von Daten ist nur dann zulässig, wenn 
der Betroffene zuvor schriftlich eingewilligt hat. 
Ein Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung kann entweder direkt bei der 
Bürgerberatung der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-
Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, eingelegt bzw. er-
teilt werden oder ist schriftlich an die 
 
  Stadt Bad Salzuflen 
  - Bürgerberatung - 
  32102 Bad Salzuflen 
zu richten. 
Vordrucke für die verschiedenen Widerspruchsrechte ge-
gen Datenübermittlungen aus dem Melderegister und Ein-
willigungserklärungen sind in der Bürgerberatung (Rathaus, 
Rudolph-Brandes-Allee 19, Erdgeschoss) erhältlich. 
 
Der Widerspruch muß spätestens  
- 6 Monate vor einer Wahl / einem Volksbegehren / 

Volksentscheid, 
Die Einwilligung spätestens  
- 3 Monate vor einem Alters- oder Ehejubiläum  
- 10 Monate vor Herausgabe eines Adressbuches 
bei der Meldebehörde eingegangen sein. 
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf 
Widerruf gültig. 
 
Bad Salzuflen, d. 09.02.2011 
 
 
Stadt Bad Salzuflen 
 Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 

 
54 Aufforderung der Wehrpflichtigen des Ge-

burtsjahrgangs 1993 zur Meldung zur Erfas-
sung 

 
Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und 
ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland haben vom vollendeten 18. Lebensjahr an 
wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die Erfassung 
kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG). 
 
Alle Personen des Geburtsjahrgangs 1993  die wehr-
pflichtig sind und denen bislang kein Schreiben der Erfas-
sungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zuge-
gangen ist, werden nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, 
sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der nachste-
henden Erfassungsbehörde zur Erfassung zu melden: 
 
Behördenbezeichnung: 
 
Stadt Bad Salzuflen -Der Bürgermeister- 
Anschrift: 
Bürgerberatung, Rudolph-Brandes-Allee 19 
Sprechstunden: 
montags bis mittwochs von 8.00 -17.00 Uhr,  
donnerstags von 8.00 - 17.30 Uhr,  
freitags von 8.00 - 17.00 Uhr  
 
Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen oh-
ne feste Wohnung, die die Wehrpflichtvoraussetzungen er-
füllen. 
 
Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder 
Reisepaß mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch sonstige 
der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mit-
zubringen. 
 
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeits-
platzschutzgesetz zur Weiterzahlung des Arbeitsentgeltes 
verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende 
Verdienstausfall durch die Erfassungsbehörde auf Antrag 
erstattet. Dies gilt auch für die entstehenden notwendigen 
Auslagen, insbesondere Fahrkosten am Ort der Erfassung. 
 
Ich weise darauf hin, daß nach § 45 WPflG ordnungswidrig 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vor-
schrift des § 15 Abs. 1 WPflG über die Erteilung von Aus-
künften oder die persönliche Meldung zur Erfassung ver-
stößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden. 
 
Ort, Datum 
 
Bad Salzuflen, 09.02.2011 

 Erfassungsbehörde 
 
Stadt Bad Salzuflen  
-Der Bürgermeister- 

 
Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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55 Beteiligungsberichte der Stadt Bad Salzuflen 
 
Die Fortschreibungen der Beteiligungsberichte (Ergebnisse 
2007 und 2008) der Stadt Bad Salzuflen liegen zur Ein-
sichtnahme in der Zeit 
 
vom 28.02.2011 bis 13.03.2011 
 
während der Öffnungszeiten 
montags bis mittwochs 8.00 - 16.00 Uhr 
donnerstags  8.00 - 17.30 Uhr 
freitags 8.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 4. Obergeschoss, 
Zimmer 4.1, öffentlich aus. 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Barntrup 
 
56 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/23 

„Vor dem Frettholze/Schratweg“ 
 - Bekanntmachung der öffentlichen Ausle-

gung– 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
17.12.2010 beschlossen, den Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 01/23 „Vor dem Fretthol-
ze/Schratweg“ öffentlich auszulegen. Gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB wird hiermit öffentlich bekanntgemacht, dass der 
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung 
einschl. Umweltbericht/landschafts- 
pflegerischer Begleitplan sowie bereits vorliegende, um-
weltbezogene Stellungnahmen vom 
 
07. März. bis einschließlich 08. April 2011 
 
im Bauverwaltungsamt der Stadt Barntrup, 1. Oberge-
schoss Zimmer-Nr. 20, Mittelstr. 32, 32683 Barntrup, zu 
folgenden Zeiten ausliegen:  
 
Montags zwischen 8.30 Uhr und 17.00 Uhr, dienstags bis 
donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie frei-
tags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr.  
 
Der Auslegungsort ist nicht barrierefrei zu erreichen. Auf 
Wunsch wird die Beteiligung aber auch in einem barriere-
frei zugänglichen Raum ermöglicht. Dazu wird um vorheri-
ge  
Terminabsprache unter der Telefon-Nr. 05263/409-165/160 
gebeten.  
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Barntrup oder zur Niederschrift im Bauverwaltungsamt, 
Zimmer-Nr. 20, vorgebracht werden. Stellungnahmen, die 
im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligungen nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt Barntrup deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist (§ 
4 a (6) BauGB).  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VW GO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
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Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich.  
 
Barntrup, den 14.02.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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57 21. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Barntrup 
 
- Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung – 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
17.12.2010 beschlossen, den Entwurf der 21. Änderung  
des Flächennutzungsplanes öffentlich auszulegen. Gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekanntgemacht, 
dass der Entwurf des Flächennutzungsplanes und der Be-
gründung sowie die bereits vorliegenden, umweltbezoge-
nen Stellungnahmen vom  
 
07. März. bis einschließlich 08. April 2011 
 
im Bauverwaltungsamt der Stadt Barntrup, 1. Oberge-
schoss Zimmer-Nr. 20, Mittelstr. 32, 32683 Barntrup, zu 
folgenden Zeiten ausliegen:  
 
Montags zwischen 8.30 Uhr und 17.00 Uhr, dienstags bis 
donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie frei-
tags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr.  
 
Der Auslegungsort ist nicht barrierefrei zu erreichen. Auf 
Wunsch wird die Beteiligung aber auch in einem barriere-
frei zugänglichen Raum ermöglicht. Dazu wird um vorheri-
ge Terminabsprache unter der Telefon-Nr. 05263/409-
165/160 gebeten.  
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Flächennutzungs-plan informieren.  
Während der Auslegungsfrist können von jedermann  
Äußerungen und Stellungnahmen zu dem Entwurf schrift-
lich an die Stadt Barntrup oder zur Niederschrift im Bau-
verwaltungsamt, Zimmer-Nr. 20, vorgebracht werden.  
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-
ligungen nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Barntrup deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und de-
ren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungspla-
nes nicht von Bedeutung ist (§ 4 a (6) BauGB).  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VW GO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich.  
 
Barntrup, den 14.02.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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Gemeinde Extertal 
 
58 Ersatzbestimmung eines Vertreters für den Rat 

der Gemeinde Extertal gemäß § 45 des Kom-
munalwahlgesetzes 

 
Herr Rüdiger Brakemeier, hat sein Mandat im Rat der Ge-
meinde Extertal mit Wirkung zum 31.12.2010 niedergelegt. 
 
Auf der Reserveliste der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD) ist Herr Georg Begemann, als direkter 
Vertreter bestimmt. Herr Georg Begemann hat das ihm zu-
stehende Mandat im Rat der Gemeinde Extertal abgelehnt. 
 
Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes NRW in der zur-
zeit geltenden Fassung stelle ich fest, dass Herr Heinrich 
Korbach, wohnhaft in 32699 Extertal, In der Egge 3, als 
nächster Bewerber auf der Reserveliste der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands (SPD) in den Rat der Ge-
meinde Extertal nachrückt. 
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Einspruch erhoben werden. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Gemeinde Extertal 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erklären. 
 
Extertal, 08.02.2011 
 
Gemeinde Extertal 
Der Wahlleiter 
 
 
gez. Kortemeier 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Lage 
 
59 Haushaltssatzung der Stadt Lage für das 

Haushaltsjahr 2011 vom 08. Februar 2011 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 
21.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lage voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 57.767.685 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 63.715.105 EUR 
 
im Finanzplan mit  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 54.416.660 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 62.956.420 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf  5.059.700 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf  4.821.700 EUR 
festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf 1.625.000 EUR 
festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 176.000 EUR 
festgesetzt. 
 
Dabei handelt es sich um die im Produkt  002 015 001 für 
2012 vorgesehene Anschaffung digitaler Funkgeräte sowie 
die im Produkt 012 001 001 001 für 2012 in der mittelfristi-
gen Finanzplanung veranschlagten gesamten Auszahlun-
gen für Tiefbaumaßnahmen. 
 
§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird auf  2.856.139,70 EUR 
festgesetzt. 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird auf  3.091.280,30 EUR 
festgesetzt. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
  50.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf   220 v. H. 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf    405 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf    415 v. H. 
 
§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haus-
haltsausgleich im Jahr 2015 wieder hergestellt. Die dafür 
im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushalts-
plans umzusetzen. 
 
§ 8 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. 
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage be-
ruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 25.000 EUR überschreiten. 
Bei Überschreitung dieser Beträge ist gemäß § 83 Abs. 2 
GO NRW die vorherige Zustimmung des Rates erforder-
lich. 
 
Die Ansätze folgender Sachkonten sind gegenseitig de-
ckungsfähig: 
 
• Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 
• Produktsachkonten mit einem Ansatz bis einschließlich 

2.000 EUR der Ergebnispositionen „Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen“, „Transferaufwendungen“ 
und „sonstige ordentliche Aufwendungen“ innerhalb 
eines Produkts/Unterprodukts 

 
• die im Produktbereich 3 vorhandenen Sachkonten 

5255000, 5255100, 5271000 und 5279000 je Pro-
dukt/Unterprodukt 

 
• die in diversen Produkten versorgten Sachkonten 

5255000 und 5255100 / 5255101 - …105 bzw. 
5255110 und 5255200 

 
• die Produktsachkonten 001 006 001   5431010 - ....15 

(Bürobedarf)  
 
• die Aufwendungen für Versicherungen (Sachkonten 

5441000 - …020) 

 
• die im Produkt 016 001 002 enthaltenen Zinsaufwen-

dungen sowie Zahlungsverpflichtungen aus Zinsderi-
vaten  

 
• die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

(nach Aufgabenbereichen getrennt) 
 

• die Ansätze aller mit Aufwandskonten verbundenen 
Auszahlungskonten sowie - in einem gesonderten De-
ckungskreis - die Auszahlungs-Ansätze für die Til-
gung/Umschuldung von Krediten (016 001 002) 

 
Außerdem sind die Sachkonten folgender Erträ-
ge/Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen „un-
echt“ deckungsfähig: 
 
Mehrerträge aus Versicherungsleistungen fließen den kor-
respondierenden Aufwandspositionen zu. 
 
Mehrerträge aus Erstattungen des Städtischen Abwasser-
betriebs für Zinsderivate verstärken die Ansätze für Zah-
lungsverpflichtungen aus Zinsderivaten.   
 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für 
den U3-Ausbau von Kindergärten und für Familienzentren 
fließen den entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungs-
positionen zu. 
 
§ 9 
 
Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW für Investitionen, die in den Teilfi-
nanzplänen und -rechnungen gesondert darzustellen sind, 
wird auf 25.000 € festgesetzt.  
 
§ 10 
 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk: 
 
kw - Vermerk:  Die Stelle kommt bei Ausscheiden des 
Stelleninhabers in Fortfall. 
ku - Vermerk:  Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stel-
leninhabers umzuwandeln 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe in 
Detmold als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 
Schreiben vom 12.01.2011 angezeigt worden. 
 
Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des fortge-
schriebenen Haushaltssicherungskonzepts ist vom Landrat 
des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehör-
de mit Verfügung vom 01.02.2011 erteilt worden. 
 
Die Haushaltssatzung wird während der allgemeinen Öff-
nungszeiten (montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr, außerdem montags von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) im Fachteam 
Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen der Stadt Lage, 
Bergstraße 6 (City-Center, 1. OG), Büro 408, bis zur Fest-
stellung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahresabschlus-
ses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
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Hinweis  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 

fehlt 
 
b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 08. Februar 2011 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alte Hansestadt Lemgo 
 
60 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994  (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes zur Schaffung von mehr Trans-
parenz in öffentlichen Unternhemen im Lande Nordrhein-
Westfalen vom 17.12.2009,(GV. NRW. S. 950) hat der Rat 
der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 20.12.2010 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf  82.958.751 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  91.103.739 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf  83.383.920 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf  91.339.651 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  
 2.401.939 EUR 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  
 1.904.499 EUR 
festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Inves-
titionen erforderlich ist, wird auf 150.000 EUR 
festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  0 EUR 
festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird auf 0 EUR 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 8.144.988 EUR 
festgesetzt. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf  35.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2011 durch Hebesatzsatzung vom 
20.12.2010 wie folgt festgesetzt worden: 
 
1. Grundsteuer  
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe   
(Grundsteuer A) auf  192 v. H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 404 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf  425 v. H. 
 
§ 7 
entfällt 
 
§ 8 
 
1. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k. w." (künftig 
wegfallend) oder einem Vermerk "k. u." (künftig umzuwan-
deln) versehenen Stellen für Beamte und Tariflich Beschäf-
tigte kommen beim Freiwerden in Wegfall bzw. werden un-
ter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppie-
rungsmerkmale umgewandelt. 
 
2. Stehen Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebunde-
ne Erträge/Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen 
des Landes gegenüber, dürfen die Aufwendun-
gen/Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn der 
Eingang der Erträge/Einzahlungen rechtlich und tatsächlich 
gesichert ist. 
 
3. Wird einem/einer Beamten/Beamtin ein Amt mit höhe-
rem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwir-
kung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle 
eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die 
Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen 
Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, 
in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war. 
 
§ 9 
 
Bestimmungen über Deckungsvermerke zum Haus-
haltsplan  
 
Deckungsfähigkeit nach § 21 GemHVO 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und 
Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In Lemgo 
werden folgende Budgets gebildet: 
 
1. je Bereich lt. Organigramm der Stadt Lemgo mit Aus-
nahme der u. g. Sonderbudgets 
 
2. Es werden Sonderbudgets gebildet für: 
a) die Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Aus-
zahlungen 
b) die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Mieten an die 
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) einschließlich 
c) die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Abrechnun-
gen mit den Städtischen Betrieben Lemgo (SBL)  
 

 
In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe 
der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich (§ 
21 Abs. 1 GemHVO). Zweckgebundene Mehrerträge kön-
nen für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendun-
gen verwendet werden. Diese Deckungsfähigkeit gilt auch 
für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.  
 
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minde-
rung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.  
 
Von der Deckungsfähigkeit sind ausgenommen: 

• Aufwands- und Auszahlungskonten, die als begüns-
tigtes Konto zu einem zweckgebundenen Ertrag 
und einer zweckgebundenen Einzahlung gehören.  

• die Verfügungsmittel. 
 

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen 
nach § 13 GemHVO 
 
Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines 
Budgets können mit Genehmigung des Stadtkämmerers 
gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitions-
maßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im § 3 
der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Nach öffentlicher Bekanntgabe im Kreisblatt Lippe vom 
10.11.2010 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen 
Anlagen gem. § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes zur Schaffung von 
mehr Transparenz in öfffentlichen Unternehmen im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2009 (GV. NRW S. 950), 
öffentlich bis zum Abschluss des Beratungsverfahrens im 
Rat zur Einsichtnahme ausgelegen. 
In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass 
gegen den Entwurf Einwohner und Abgabepflichtige inner-
halb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erheben können. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushalts-
jahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 
5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 11.01.2011 angezeigt 
worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.02.2011 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. 
§ 96 Abs. 2 GO NRW in der Kämmerei, Papenstraße 7, 
Zimmer 117, öffentlich aus und ist im Internet unter der Ad-
resse www.lemgo.net verfügbar. 
 
Lemgo, den 14.02.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
 
 
Dr.Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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Blomberger Versorgungsbetriebe 
GmbH 
 
61 Bekanntmachung gemäß § 52 GmbH-Gesetz 
 
Dem Aufsichtsrat unserer Gesellschaft gehören seit dem 
27.01.2011 folgende  
Herren an : 
 
 
1. Günther Borchard, Blomberg, Vorsitzender 
2. Georg-Wilhelm Glock, Blomberg, stellvertretender 

Vorsitzender 
3. Gottfried Eichhorn, Blomberg 
4. Klaus Geise, Blomberg  
5. Dieter Rieke, Blomberg 
6. Thomas Röhr, Blomberg 
7. Stefan Sauer, Blomberg 
8. Thomas Spieker, Blomberg  
 
 
Die Geschäftsführung 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jagdgenossenschaft Pivitsheide 
 
62 Einladung zur Versammlung der Jagdgenos-

senschaft Pivitsheide 
 
Am Donnerstag, den 31.03.2011, findet in der Gaststätte 
„Kohlpott“ eine Versammlung der Jagdgenossenschaft 
statt. Beginn: 20.00 Uhr. 
 
 
Tagesordnung 
1. Begrüßung G. Wiemann von John 
2. Feststellung der Abstimmungsber. Und Beschlussfähig-

keit G. Wiemann von John 
3. Verlesung des Vorjahresprotokoll 
  M. Römisch 
4. Kassenbericht des Kassenführers 
  O. Heinrichs 
5. Bericht d. Kassenprüfer u. ggf. Entlastung 
  K. Rafael/H. Linnebrügge 
6. Wahlen 
7. Änderung des Pachtvertrages 
  G. Wiemann von John 
8. Vorlage des Haushaltsplanes 
  O. Heinrichs 
9. Bericht des Vorstehers G. Wiemann von John 
10. Verschiedenes 
 
Die Jagdgenossen werden hiermit zu dieser Versammlung 
eingeladen.  
Im Anschluss an die Versammlung findet die Auszahlung 
des Jagdgeldes statt. Am darauf folgenden Dienstag, dem 
05.04.2011, besteht von 20.00 bis21.00 Uhr nochmals die 
Möglichkeit, das Jagdgeld im Kohlpott abzuholen. 
 
Detmold-Pivitsheide, am 04.02.2011 
 
 
Für die Jagdgenossenschaft  Pivitsheide 
Georg Wiemann von John, Vorsteher 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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Sparkasse Detmold 
 
63 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 29. Oktober 2010 
bis zum Aufgebotstermin am 11. Februar  2011 niemand 
gemeldet hat, werden die in Verlust geratenen Sparkas-
senbücher Nr.  
 

341.638.922 342.093.093 342.096.468 
 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den 16. Februar 2011 
 
 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volkshochschule Lippe-Ost 
 
64 Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS 

Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gülti-
gen Fassung - in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 
(GV.NW. S. 621) - in der zurzeit gültigen Fassung - und 
des § 7 Abs. 1 Buchstabe b der Zweckverbandssatzung 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Volkshochschule Lippe-Ost am 01.12.2010 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 
 

§ 1  
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 1.363.200 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  1.278.200 EUR 
 
Im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf 1.366.200 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf 1.268.250 EUR 
 
Gesamtbetrag 
 
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
Gesamtbetrag 
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 11.200 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2  
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werben können, wird auf 300.000 
EUR festgesetzt. 
 

§ 6  
Die Verbandsumlage wird auf 369.900 EUR festgesetzt. 
 
Schieder-Schwalenberg, 01.12.2010 
 
 
(Gert Klaus) 
Verbandsvorsteher 

Kr.Bl. Lippe 25.02.2011 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


